
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/9/24 2001/04/0020
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.2003

Index

26/02 Markenschutz Musterschutz

Norm

MarkenSchG 1970 §4 Abs1 Z4;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2001/04/0021

Rechtssatz

Der Bestandteil "Rauhfaser" ist im Hinblick auf das Eintragungshindernis für Bescha>enheitsangaben gemäß § 4 Abs. 1

Z 4 Markenschutzgesetz nicht eintragungsfähig (Hinweis E vom 28.6.1994, Zl. 93/04/0036, und vom 27.1.1999, Zl.

97/04/0027).
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